
   

Bio-Kontrolle und Zertifizierung

www.bio-bitte.info

Art und Menge des  
Bio-Einsatzes festlegen

Bio-MenüsBio-Zutaten 
  oder eine Kombination daraus

www.oekolandbau.
de/oeko-kontroll-
stellen

100 % Bio

Unterlagen für Betriebs-
beschreibung vorbereiten

 
Mit besonderem Augenmerk auf:
 Aktualität der Betriebsbeschreibung
 Korrekte Auslobung des Bio-Angebotes 
 Trennung in Lagerung und Verarbeitung sowie   
 Warenflussprüfung (nicht zwingend, wenn ein-
 zelne Zutaten komplett ausgetauscht werden)

□
□
□

Kontrollbericht und Bio-Zertifikat
Die Kontrollstelle verfasst einen Kontrollbericht mit ggf. Hinweisen und Auflagen für 
den Betrieb. Nach erfolgreichem Abschluss der Erst-Kontrolle erhält der Betrieb das 
Bio-Zertifikat. Die Kontrolle wird jährlich (bei Bedarf auch häufiger) wiederholt.

Wer das Bio-Siegel oder die Begriffe „Bio“ oder „Öko“ verwendet, ist nach dem Öko-Landbaugesetz kontrollpflichtig 
und muss sich durch eine staatlich zugelassene Öko-Kontrollstelle zertifizieren lassen. Die Nutzung des Bio-Siegels zur 
Auslobung von Bio-Zutaten oder Bio-Menüs auf Speisekarten etc. muss bei der Informationsstelle Bio-Siegel angezeigt 
werden (siehe www.bio-siegel.de).
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Lageplan des Betriebes als Skizze (mit Lager, Küche, Ausgabe)
Organigramm oder Liste des Personals mit Verantwortlichkeiten 
Ggf. Liste aller Standorte mit Anschriften und Ansprechpersonen
Aktuelle Bio-Zertifikate aller Bio-Lieferanten 
Muster der Kommunikationsmittel mit denen der Bio-Einsatz 
 ausgelobt wird (z.B. Speisenplan, Webseite)

□
□

□
□
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Inspektion  
vor Ort durch 
Kontrollstelle

Öko-Kontrollstelle auswählen 
und Vertrag abschließen

Übersicht aller in 
Deutschland zu- 
gelassenen Öko-
Kontrollstellen 2
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http://www.oekolandbau.de/oeko-kontrollstellen/

